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RS OGH 1955/11/16 3Ob559/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1955

Norm

ABGB §91 C3a

ABGB §166

EO §10a A

Rechtssatz

Hat der Verp2ichtete andere Einkünfte als Bezüge aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so ist es ohne weiteres

zulässig, die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages mit einem bestimmten Betrag zu begehren, auch wenn der

Unterhaltsbetrag mit einem Bruchteil des Einkommens festgelegt wurde.
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